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§ 51 GewO 1994
 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2025

1. (1)Ausländische natürliche Personen und sonstige ausländische Rechtsträger, die im Gebiet eines Mitgliedstaates

des WTO-Abkommes, BGBl. Nr. 1/1995, eine Tätigkeit befugt ausüben, auf die die Bestimmungen dieses

Bundesgesetzes anzuwenden wären, dürfen bestellte gewerbliche Tätigkeiten im Inland unter den gleichen

Voraussetzungen, wie sie Inländer erfüllen müssen, ausführen, wenn

1. 1.

1. a)die betreffende natürliche Person die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des WTO-

Abkommens besitzt oder in einem WTO-Mitgliedstaat im Sinne des Artikels XXVIII lit. k des Allgemeinen

Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS), kundgemacht im Anhang 1B des WTO-

Abkommens, daueraufenthaltsberechtigt ist oder

2. b)der betreffende sonstige ausländische Rechtsträger seinen Sitz oder eine Niederlassung in einem

Mitgliedstaat des WTO-Abkommens hat und

2. 2.hinsichtlich der Ausführung der betreffenden Tätigkeit durch natürliche Personen im Inland in der Liste

spezifischer Bindungen (Verpflichtungsliste) des GATS eine Marktzutrittsverpflichtung eingegangen wurde

und die Bestimmungen, Beschränkungen und Bedingungen, die in der Verpflichtungsliste festgelegt sind,

erfüllt sind.

2. (2)Ausländische natürliche Personen und sonstige ausländische Rechtsträger, die eine Tätigkeit im Ausland befugt

ausüben, auf die die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden wären, und die die Voraussetzungen

gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a oder b nicht erfüllen, dürfen bestellte gewerbliche Tätigkeiten im Inland unter den gleichen

Voraussetzungen, wie sie Inländer erfüllen müssen, ausführen, wenn sie durch Bescheid des

Landeshauptmannes mit Rechtsträgern gemäß Abs. 1 Z 1 gleichgestellt wurden. Die Gleichstellung ist

auszusprechen, wenn nachgewiesen wird, daß die Ausführung der Tätigkeit durch den Gleichstellungswerber im

volkswirtschaftlichen Interesse liegt und nicht den sonstigen öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Die

Gleichstellung darf weiters nur insoweit ausgesprochen werden, als die Ausführung der betreffenden Tätigkeit

durch natürliche Personen im Inland nach Abs. 1 Z 2 zulässig wäre.

3. (3)Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die Ausführung der Tätigkeiten zu verbieten, wenn

einer der im § 87 Abs. 1 angeführten Entziehungsgründe oder der im § 85 Z 2 angeführte Endigungsgrund auf den

zur Ausführung der Tätigkeiten Berechtigten zutrifft. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot sind gemäß § 366

Abs. 1 Z 1 zu bestrafen.

4. (4)Die Bestimmungen des VI. Hauptstückes werden durch die Abs. 1 bis 3 nicht berührt.
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